
 

Kreisblatt 
 

Amtsblatt des Kreises Lippe  
und seiner Städte und Gemeinden 
 
 

Nr. 33 – 25. Juli 2011 

Teil 2 

Inhalt 
Gemeinde Extertal 

274 Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Gemeinde Extertal zum 
31.12.2009 und Entlastung des Bürgermeisters 

275 Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte in der Flurbereini-
gung Reinerbeck 

276 Einstellung des vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens Rintelner 
Wiesen 

 
Stadt Lage 

277 Aufstellung des Bebauungsplans G 3 F „Quartier nördlich der Stauf-
fenbergstraße“ der Stadt Lage im beschleunigten Verfahren nach § 13 
a BauGB; hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 

278 Aufstellung des Bebauungsplans G 3 G „Quartier Bergstraße / Lange 
Straße“ der Stadt Lage im beschleunigten Verfahren nach § 13 a 
BauGB; hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 

279 Aufstellung des Bebauungsplans G 3 H „Quartier Lange Straße / 
Wehmgärtenstraße“ der Stadt Lage im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13 a BauGB; hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 

 
 
 

Alte Hansestadt Lemgo 

280 Allgemeine Vorschrift der Alten Hansestadt Lemgo für die Ausbil-
dungsverkehr-Pauschale nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW vom 
14.07.2011 

 
Gemeinde Schlangen 

281 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Aufhebung der öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Bad Lippspringe und der 
Gemeinde Schlangen über den Betrieb der gemeinsamen Hauptschu-
le vom 20.12.07 und die Aufhebung des Anhangs zur Kostenverteilung 
vom 30.06.08 

 
Sparkasse Detmold 

282 Aufgebot von Sparkassenbüchern 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gemeinde Extertal 
 
274 Bekanntmachung des Jahresabschlusses der 

Gemeinde Extertal zum 31.12.2009 und Entlas-
tung des Bürgermeisters 

 
Aufgrund des § 96 Abs. 1 GO NW in der zur Zeit gültigen 
Fassung hat der Rat der Gemeinde Extertal am 19.05.2011 
den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahres-
abschluss zum 31.12.2009 einstimmig durch Beschluss 
festgestellt, über die Behandlung des Jahresfehlbetrages 
beschlossen und dem Bürgermeister vorbehaltlos Entlas-
tung erteilt. 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2009 ist gemäß § 96 Abs. 
2 GO NW dem Kreis Lippe als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde mit Schreiben vom 31.05.2011 angezeigt 
worden. 
 
Die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses 2009 
werden wie folgt bekannt gemacht: 
 
Gesamtergebnisrechnung: -2.584.286,93 €  
Gesamtfinanzrechnung: -262.545,13 € 
Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage: 2.584.286,93 € 
 
Der Jahresabschluss mit vollständiger Ergebnisrechnung, 
Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem An-
hang und dem Lagebericht liegt in der Zeit vom 26.07.2011 
bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2010 bei der 
Gemeinde Extertal, Mittelstr. 36, 32699 Extertal, 1. OG, 
Zimmer 12, während der Dienststunden öffentlich zur Ein-
sichtnahme aus. 
 
Die vollständige Schlussbilanz zum 31.12.2009 ist nach-
stehend abgedruckt. 

 
Aktiva 
1. Anlagevermögen 
 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 17.591,00 € 
 
 1.2 Sachanlagen 
  1.2.1.1 Grünflächen 1.769.369,00 € 
  1.2.1.2 Ackerland 435.308,00 € 
  1.2.1.3 Wald, Forsten 157.021,00 € 
  1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke 
    992.576,00 € 
 1.2.2 Bebaute Grundstücke und 
  grundstücksgleiche Rechte 
  1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen 
    935.250,00 € 
  1.2.2.2 Schulen 18.234.028,00 € 
  1.2.2.3 Wohnbauten 313.831,00 € 
  1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. 
   Betriebsgebäude 7.720.544,00 € 
 1.2.3 Infrastrukturvermögen 
  1.2.3.1 Grund- und Boden des 
   Infrastrukturvermögens 2.871.280,00 € 
  1.2.3.2 Brücken 553.116,00 € 
  1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen 
    u. Verkehrsanlagen 12.893.240,10 € 
  1.2.3.4 Sonst. Bauten des 
   Infrastrukturvermögens 645.972,00 € 
 1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 22.132,00 € 
 1.2.5 Maschinen u. technische Anlagen, 
  Fahrzeuge 1.022.640,00 € 
 1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung 214.833,00 € 
 
 1.2.7 Geleistete Anzahlungen, 

Anlagen im Bau 148.054,00 € 
    48.929.194,10 € 
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 1.3 Finanzanlagen 
  1.3.1 Beteiligungen 24.981,78 € 
  1.3.2 Sondervermögen 13.516.319,77 € 
  1.3.3 Wertpapiere d. Anlagevermögens 
    37.214,05 € 
  1.3.4 Sonst. Ausleihungen 27.832,44 € 
    13.606.348,04 € 
    62.553.133,14 € 
 
2. Umlaufvermögen 
 2.1 Forderungen und sonst.  
  Vermögensgegenstände 
 2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und 
  Forderungen aus Transferleistungen 
  2.1.1.1 Gebühren 32.281,98 € 
  2.1.1.2 Beiträge 489.611,36 € 
  2.1.1.3 Steuern 158.300,46 € 
  2.1.1.4 Sonst. öff.rechtl. Forderungen 
    481.681,11 € 
 2.1.2 Privatrechtliche Forderungen 
  2.1.2.1 gegenüber d. priv. Bereich 125.046,91 € 
  2.1.2.2 gegenüber d. öff. Bereich 1.683,09 € 
  2.1.2. egen Sondervermögen 9.784,32 € 
 2.1.3 Sonst. Vermögensgegenstände 7.784,48 € 
  
 2.2 Liquide Mittel 37.403,24 € 
    1.343.576,95 € 
 
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 160.400,01 € 
    64.057.110,10 € 
  
Passiva 
1. Eigenkapital 
 1.1 Allgemeine Rücklage 8.787.992,15 € 
 1.2 Ausgleichsrücklage 
    4.023.901,88 € 
 1.3 Jahresfehlbetrag 
    -2.584.286,93 € 
    10.227.607,10 € 
 
2. Sonderposten 
 2.1 für Zuwendungen 20.656.117,00 € 
 2.2 für Beiträge 7.176.105,00 € 
 2.3 Sonstige Sonderposten 108.430,00 € 
    27.940.652,00 € 
 
3. Rückstellungen 
 3.1 Pensionsrückstellungen 6.106.392,00 € 
 3.2 Instandhaltungsrückstellungen 1.123.388,88 € 
 3.3 Sonstige Rückstellungen 921.586,30 € 
    8.151.367,18 € 
 
4. Verbindlichkeiten 
 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten und 
  Investitionen 
 4.1.1 vom privaten Kreditmarkt 9.268.241,71 € 
 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur 
  Liquiditätssicherung 5.600.772,90 € 
 4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
  und Leistungen 462.846,81 € 
 4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 
    40.100,93 € 
 4.5 Sonstige Verbindlichkeiten 904.857,63 € 
    16.276.819,98 € 
 
5. Passive Rechnungsabgrenzung  1.460.663,84 € 
    64.057.110,10 € 
 

 
Gesamtergebnisrechnung 2009 
 
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2009 
1    Steuern und ähnl. Abgaben  7.133.794,36 € 
2 + Zuwendungen u. allg. Umlagen  6.489.720,06 € 
3 + Sonst. Transfererträge  6.285,38 € 
4 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte  1.847.560,21 € 
5 + Priv.rechtl.  Leistungsentgelte  62.798,19 € 
6 + Kostenerstattungen u. -umlagen  628.528,78 € 
7 + Sonst. öff.-rechtl. Erträge  949.049,33 € 
8 + Aktivierte Eigenleistungen  0,00 € 
9 +/- Bestandsveränderungen  0,00 € 
10 = Ordentliche Erträge  17.117.736,31€ 
11  - Personalaufwendungen  3.555.203,86 € 
12  - Versorgungsaufwendungen  202.706,58 € 
13  - Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen  3.791.030,47€ 
14  - Bilanzielle Abschreibungen  2.273.582,00 € 
15  - Transferaufwendungen  7.886.125,38 € 
16  - Sonst. ordentl. Aufwendungen  1.338.574,35 € 
17 = Ordentliche Aufwendungen  19.047.222,64 € 
18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit  -  1.929.486,33 € 
19 + Finanzerträge  136.903,99 € 
20  - Zinsen u.sonst. Finanzaufwendungen  791.704,59 € 
21 = Finanzergebnis - 654.800,60 € 
22 = Ordentliches Ergebnis - 2.584.286,93 € 
23 + Außerordentl. Erträge  0,00 € 
24  - Außerordentl. Aufwendungen  0,00 € 
25 = Außerordentliches Ergebnis  0,00 € 
26 = Jahresergebnis - 2.584.286,93 € 
 
Finanzrechnung 2009 
 
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2009 
1    Steuern und ähnl. Abgaben  6.237.996,84 € 
2 + Zuwendungen u. allg. Umlagen  5.323.919,14 € 
3 + Sonst. Transfereinzahlungen  5.368,94 € 
4 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte  1.235.830,30 € 
5 + Priv.-rechtl. Leistungsentgelte  65.643,97 € 
6 + Kostenerstattungen u. –umlagen  659.387,68 € 
7 + Sonst. Einzahlungen  615.582,91 € 
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen  136.940,71 € 
9 = Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit  14.280.670,49€ 
10  - Personalauszahlungen  3.444.346,97 € 
11  - Versorgungsauszahlungen  321.984,82 € 
12  - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen  3.835.884,95 € 
13  - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen  870.218,14 € 
14  - Transferauszahlungen  7.762.291,38 € 
15  - Sonst. Auszahlungen  1.076.862,51 € 
16 = Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit  17.311.588,77€ 
17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit - 3.030.918,28 € 
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßn.  1.117.012,71 € 
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen  100.936,00 € 
20 + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanl.  0,00 € 
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten  142.895,29 € 
22 + Sonst. Investitionseinzahlungen  383,28 € 
23 = Einz. aus Investitionstätigkeit  1.361.227,28 € 
24  - Ausz. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden  16.183,89 € 
25  - Ausz. f. Baumaßnahmen  314.877,71 € 
26  - Ausz. f. Erwerb v. Anlagevermögen  382.454,67 € 
27  - Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen  0,00 € 
28  - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen  12.245,10 € 
29  - Sonst. Investitionsauszahlungen  0,00 € 
30 = Ausz. aus Investitionstätigkeit  725.761,37 € 
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit  635.465,91 € 
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag - 2.395.452,37 € 
33 + Aufnahme von Darlehn  0,00 € 
34 + Aufnahme von Liquiditätskrediten  5.000.000,00 € 
35  - Tilgung von Darlehn  2.867.092,76 € 
36  - Tilgung von Liquiditätskrediten  0,00 € 
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit  2.132.907,24 € 
38 = Änderung Bestand eig. Finanzmittel - 262.545,13 € 
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln - 300.824,53 € 
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln  0,00 € 
41 = Liquide Mittel - 563.369,66 € 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2009 wird hiermit gemäß 
§ 96 Abs 2 GO NW in der zur Zeit gültigen Fassung öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Extertal, den 11. Juli 2011  
 
GEMEINDE EXTERTAL 
Der Bürgermeister 
 
 
(Hoppenberg) 

Kr.Bl. Lippe 25.07.2011 
 
 
 
275 Aufforderung zur Anmeldung unbekannter 

Rechte in der Flurbereinigung Reinerbeck 
 
Im vereinfachten Flurbereinigungsverfahren Reinerbeck, 
Landkreis Hameln-Pyrmont 369 wurden durch Anordnun-
gen zur Änderung des Flurbereinigungsgebiets folgende 
Flurstücke zugezogen: 
 

Landkreis Gemeinde Gemarkung Flur Flurstücke 

Hameln-Pyrmont Flecken Aerzen Aerzen 2 110/4 

Hameln-Pyrmont Flecken Aerzen Reinerbeck 4 5/4, 5/5 

Hameln-Pyrmont Flecken Aerzen Reinerbeck 7 23/2, 25/3 

Hameln-Pyrmont Flecken Aerzen Reinerbeck 8 6/2, 8/5, 8/6 

Hameln-Pyrmont Flecken Aerzen Reinerbeck 12 163/9 

Hameln-Pyrmont Flecken Aerzen Reinerbeck 13 1/2, 3/2, 6/6 

 
Hiermit werden die Inhaber von Rechten an diesen Flurstü-
cken, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich sind, aber 
zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen 
aufgefordert, ihre Rechte innerhalb von drei Monaten - ge-
rechnet vom ersten Tage dieser Bekanntmachung - anzu-
melden bei dem  
 
Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Nie-

dersachsen 
Regionaldirektion Hannover - Amt für Landentwicklung, 

Postfach 3309, 30033 Hannover. 
 

Diese Rechte sind auf Verlangen des Amtes für Landent-
wicklung innerhalb einer von diesem zu setzenden weite-
ren Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist 
ist der Anmeldende nicht mehr zu beteiligen.  
Werden Rechte erst nach Ablauf der vorgezeichneten Frist 
angemeldet oder nachgewiesen, so kann das Amt für 
Landentwicklung die bisherigen Verhandlungen und Fest-
setzungen gelten lassen. Der Rechtsinhaber muss die Wir-
kung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs 
ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, dem 
gegenüber die Frist in Lauf gesetzt worden ist (§§ 10, 14 
und 15 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 
546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 
19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794). 
 
 
 
 
 

 
Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung 
Niedersachsen - Regionaldirektion Hannover 
- Amt für Landentwicklung Hannover - 
Postfach 33 09 
30033 Hannover, 18.07.2011 
Tel.: (0511) 30245-209 
Fax: (0511) 30245-500 

  

Az.: Herten - 611 Reinerbeck   
 011/2 - 37/11   
 
 
Herten 

Kr.Bl. Lippe 25.07.2011 
 
 
 
276 Einstellung des vereinfachten Flurbereini-

gungsverfahrens Rintelner Wiesen 
 

Beschluss 
Gemäß § 9 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I 
S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes 
vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) wird die  
 
Einstellung des vereinfachten Flurbereinigungsverfah-

rens Rintelner Wiesen 
angeordnet. Mit dieser Anordnung wird die Teilnehmerge-
meinschaft der vereinfachten Flurbereinigung Rintelner 
Wiesen, Landkreis Schaumburg 223, aufgelöst.  
 
Begründung 
Das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Rintelner Wie-
sen wurde mit Beschluss vom 15.12.2008 angeordnet. Das 
Flurbereinigungsgebiet umfasste Teile der Gemarkungen 
Möllenbeck, Rinteln und Krankenhagen im Bezirk der Stadt 
Rinteln. 
Einer der Hauptgründe für die Einleitung des Flurbereini-
gungsverfahrens sollte die Sicherung des im Verfahrens-
gebiet gelegenen Trinkwasserschutzgebietes „Rintelner 
Wiesen“ sein. Da das Trinkwasserschutzgebiet zwischen-
zeitlich durch Beschluss des Kreistages des Landkreises 
Schaumburg aufgehoben worden ist, sind wesentliche Zie-
le des Flurbereinigungsverfahrens (Extensivierung der 
Landwirtschaft im Wasserschutzgebiet, Schaffung eines 
Kompensationsflächenpools) nunmehr weggefallen, so 
dass die Durchführung der Flurbereinigung aufgrund der 
nachträglich eingetretenen Umstände nicht mehr zweck-
mäßig erscheint. Eine Teileinstellung des Flurbereini-
gungsverfahrens ist aus den genannten Gründen ebenfalls 
ausgeschlossen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe beim Landesamt für Geoinformati-
on und Landentwicklung Niedersachsen - LGLN -, Pod-
bielskistraße 331, 30659 Hannover oder bei der Regional-
direktion Hannover des LGLN, Constantinstraße 40, 30177 
Hannover schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch er-
hoben werden.  
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Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung 
Niedersachsen - Regionaldirektion Hannover 
- Amt für Landentwicklung Hannover - 
Postfach 33 09 
30033 Hannover, 20.07.2011 
Tel.: (0511) 30245-209 
Fax: (0511) 30245-500 

  

Az.: Herten - 611 Rintelner Wiesen   
 02/2 - 2/11   
 
 
Herten 

Kr.Bl. Lippe 25.07.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stadt Lage 
 
277 Aufstellung des Bebauungsplans G 3 F „Quar-

tier nördlich der Stauffenbergstraße“ der Stadt 
Lage im beschleunigten Verfahren nach § 13 a 
BauGB; hier: Bekanntmachung des Aufstel-
lungsbeschlusses 

 
Räumlicher Geltungsbereich: s. Planausschnitt 
 
Gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) hat der 
Rat der Stadt Lage in seiner Sitzung am 14.04.2011 die 
Aufstellung des Bebauungsplans G 3 F „Quartier nördlich 
der Stauffenbergstraße“ der Stadt Lage beschlossen. Der 
Geltungsbereich ist dem beigefügten Kartenausschnitt zu 
entnehmen. 
 
Der Bebauungsplan G 3 F soll gem. § 13a BauGB als Be-
bauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Ver-
fahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.  
 
Die überschlägige Prüfung gem. § 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 
BauGB (Vorprüfung des Einzelfalls) unter Berücksichtigung 
der in Anlage 2 des BauGB genannten Kriterien hat erge-
ben, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheb-
lichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 
BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen wären. 
 
Die zuständigen Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung 
berührt werden können, wurden an der Vorprüfung betei-
ligt. 
 
Die Prüfergebnisse der überschlägigen Prüfung können 
während der Dienststunden beim Fachteam Planen der 
Stadt Lage, Rathaus III, Lange Straße 67, 32791 Lage, 2. 
Obergeschoss, eingesehen werden. 
 
Der Rat der Stadt Lage hat in seiner o. g. Sitzung darüber 
hinaus beschlossen, dass eine frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit erfolgen soll. Der Termin hierfür wird zu ge-
gebener Zeit ebenfalls ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Lage, den 11. Juli 2011 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl. Lippe 25.07.2011 
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278 Aufstellung des Bebauungsplans G 3 G „Quar-

tier Bergstraße / Lange Straße“ der Stadt Lage 
im beschleunigten Verfahren nach § 13 a 
BauGB; hier: Bekanntmachung des Aufstel-
lungsbeschlusses 

 
Räumlicher Geltungsbereich: s. Planausschnitt 
 
Gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) hat der 
Rat der Stadt Lage in seiner Sitzung am 14.04.2011 die 
Aufstellung des Bebauungsplans G 3 G „Quartier Berg-
straße / Lange Straße“ der Stadt Lage beschlossen. Der 
Geltungsbereich ist dem beigefügten Kartenausschnitt zu 
entnehmen. 
 
Der Bebauungsplan G 3 G soll gem. § 13a BauGB als Be-
bauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Ver-
fahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.  
 
Die überschlägige Prüfung gem. § 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 
BauGB (Vorprüfung des Einzelfalls) unter Berücksichtigung 
der in Anlage 2 des BauGB genannten Kriterien hat erge-
ben, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheb-
lichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 
BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen wären. 
 

 
Die zuständigen Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung 
berührt werden können, wurden an der Vorprüfung betei-
ligt. 
 
Die Prüfergebnisse der überschlägigen Prüfung können 
während der Dienststunden beim Fachteam Planen der 
Stadt Lage, Rathaus III, Lange Straße 67, 32791 Lage, 2. 
Obergeschoss, eingesehen werden. 
 
Der Rat der Stadt Lage hat in seiner o. g. Sitzung darüber 
hinaus beschlossen, dass eine frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit erfolgen soll. Der Termin hierfür wird zu ge-
gebener Zeit ebenfalls ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Lage, den 11. Juli 2011 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl. Lippe 25.07.2011 
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279 Aufstellung des Bebauungsplans G 3 H „Quar-

tier Lange Straße / Wehmgärtenstraße“ der 
Stadt Lage im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13 a BauGB; hier: Bekanntmachung des Auf-
stellungsbeschlusses 

 
Räumlicher Geltungsbereich: s. Planausschnitt 
 
Gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) hat der 
Rat der Stadt Lage in seiner Sitzung am 14.04.2011 die 
Aufstellung des Bebauungsplans G 3 H „Quartier Lange 
Straße / Wehmgärtenstraße“ der Stadt Lage beschlossen. 
Der Geltungsbereich ist dem beigefügten Kartenausschnitt 
zu entnehmen. 
 
Der Bebauungsplan G 3 H soll gem. § 13a BauGB als Be-
bauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Ver-
fahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.  
 
Die überschlägige Prüfung gem. § 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 
BauGB (Vorprüfung des Einzelfalls) unter Berücksichtigung 
der in Anlage 2 des BauGB genannten Kriterien hat erge-
ben, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheb-
lichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 
BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen wären. 
 
Die zuständigen Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung 
berührt werden können, wurden an der Vorprüfung betei-
ligt. 
 
Die Prüfergebnisse der überschlägigen Prüfung können 
während der Dienststunden beim Fachteam Planen der 
Stadt Lage, Rathaus III, Lange Straße 67, 32791 Lage, 2. 
Obergeschoss, eingesehen werden. 
 
Der Rat der Stadt Lage hat in seiner o. g. Sitzung darüber 
hinaus beschlossen, dass eine frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit erfolgen soll. Der Termin hierfür wird zu ge-
gebener Zeit ebenfalls ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Lage, den 11. Juli 2011 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 25.07.2011 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
280 Allgemeine Vorschrift der Alten Hansestadt 

Lemgo für die Ausbildungsverkehr-Pauschale 
nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW vom 
14.07.2011 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,51 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18  bei der Sparkasse Detmold  (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 16. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 
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Gemeinde Schlangen 
 
281 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die 

Aufhebung der öffentlich-rechtlichen Verein-
barung zwischen der Stadt Bad Lippspringe 
und der Gemeinde Schlangen über den Betrieb 
der gemeinsamen Hauptschule vom 20.12.07 
und die Aufhebung des Anhangs zur Kosten-
verteilung vom 30.06.08 

 
Gemäß § 24 des Gesetzes über die kommunale Gemein-
schaftsarbeit wird hiermit die nachfolgende Vereinbarung 
öffentlich bekannt gemacht: 
 
§ 1 
Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 20.12.2007 ü-
ber den Betrieb der gemeinsamen Hauptschule sowie der 
Anhang zur Kostenverteilung vom 30.06.2008 werden zum 
31.07.2011 aufgehoben. 
 
Schlangen, den 12. Juli 2011 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl. Lippe 25.07.2011 
 
 
 

Sparkasse Detmold 
 
282 Aufgebot von Sparkassenbüchern 
 
Das Aufgebot der in Verlust geratenen Sparkassenbücher 
Nr. 
 
341.268.811 342.225.596 342.264.918 

 
unserer Sparkasse ist beantragt  worden. 
Die Inhaber der Sparkassenbücher werden aufgefordert, 
spätestens in dem auf  
 
Freitag, den 14. Oktober 2011 
 
im Gebäude der Sparkasse Detmold in Detmold, Pauli-
nenstr. 34, anberaumten Aufgebotstermin ihre Rechte gel-
tend zu machen und die Sparkassenbücher vorzulegen, 
widrigenfalls die Kraftloserklärung der Sparkassenbücher 
gemäß § 16 Abs. 2 Ziffer 6 der Verordnung über den Be-
trieb und die Geschäfte der Sparkassen (SpkVO) NW vom 
15. Dezember 1995 erfolgen wird. 
 
Detmold, den 28. Juni 2011 
 
 
Sparkasse Detmold 
Der Vorstand 

Kr.Bl. Lippe 25.07.2011 

 


